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                     Marktgemeinde Pöllau, 8225 Pöllau 

 
Liebe(r) Bauherr(in) ! 
 
Die Errichtung einer Wärmepumpe ist seit 
27.02.2026 meldepflichtig, die Errichtung einer 
Klimaanlage muss bei der Gemeinde zumindest im 
vereinfachten Verfahren beantragt werden.  
 
Da der Betrieb solcher Anlagen einen gewissen Lärm 
verursacht, können Nachbarrechte verletzt werden.  
 
Je nach Flächenwidmung und der vorherrschenden 
Umgebungsgeräuschsituation ergeben sich nach der 
ÖAL-Richtlinie 6/18 bzw. der ÖNORM S 5021 
Lärmrichtwerte. Als Beispiel sei für ein ländliches 
Wohngebiet ein A-bewerteter Schalldruckpegel von 
max. 30 Dezibel an der Grundstücksgrenze als 
Zielwert genannt. 
 
Beachten Sie bitte: 

 Schalldruckpegel vor dem Ankauf der Anlage 
mit dem Lieferanten innerhalb der Grenzwerte 
festlegen 

 günstige Platzierung der Anlage wegen der 
Schallreflexionen durch andere Bauteile (ideal 
im Gebäudeinneren) 

 ev. Einhausung in Absprache mit dem 
Lieferanten 

 
 
Bringen Sie uns bitte folgende Unterlagen mit: 
 

 Formular Bauansuchen/Baumeldung (kann 
von der Gemeinde erstellt werden) 

 Nachweis über den zulässigen 
Schallleistungspegel an der 
Grundstücksgrenze und zum 
nächstgelegenen Objekt durch befugte 
Personen oder Unternehmen 

 Lageplan mit Grundrissen, Schnitten, 
Ansichten und Beschreibungen von befugtem 
Planer 

 zusätzlich für Klimaanlagen:  

- Bestätigung des Planverfassers über 
baurechtliche Anforderungen 

- Unterschriften aller angrenzenden 
Grundeigentümer bis 6 M v. Grundgrenze 
am Einreichplan 

 
 
Damit ist man für sich und seine Rechtsnachfolger 
abgesichert und die nachbarschaftlichen 
Beziehungen werden nicht beeinträchtigt. 
 
Obige Vorhaben können auch gemeinsam mit 
einem weiteren bewilligungspflichtigen Vorhaben 
gemeinsam im Rahmen eines 
Gesamtbauvorhabens eingereicht werden (§ 22, 
Abs.6). 
 
Wenn die Anlagen im Gebäudeinneren aufgestellt 
werden, darf der Schallleistungspegel max. 80 dB 
betragen (meldepflichtig).Das Steiermärkische 
Baugesetz kann hier Die gegenständlichen 
Informationen erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit oder Irrtumsfreiheit. Die 
Marktgemeinde Pöllau behält sich allfällige 
Änderungen vor, die hier noch nicht eingearbeitet 
und berücksichtigt sind, jedoch zur Anwendung 
kommen.  
 
Weitere Infos erhalten Sie gerne von den jeweils 
zuständigen Mitarbeitern des Bauamtes der 
Marktgemeindeamtes Pöllau, 8225 Schulplatz 48 
(ehemalige Schlossparkschule) während der 
Parteienverkehrszeiten oder nach tel. 
Terminvereinbarung: 
 
 
Ortsteil Pöllau: 

Ing. Elisabeth Ebenbauer, ☎03335/2038 700, 

elisabeth.ebenbauer@poellau.gv.at 
 
Ortsteile Rabenwald + Schönegg:  

Mag. Bettina Theiler-Almbauer, ☎03335/2038 

702, bettina.theiler@poellau.gv.at 
 
Ortsteile Saifen-Boden + Sonnhofen:  

Peter Retter, ☎03335/2038 701 

peter.retter@poellau.gv.at 
 
 
Wir möchten Sie soweit wie möglich unterstützen 
und begleiten und wünschen Ihnen  
alles Gute zu Ihrem Vorhaben.  

Information
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